Bundesministerium für Familie, Senioren,

Frauen und Jugend

Sehr geehrte Frau Busch-Ostermann,

sehr geehrter Frau Rawe,

vielen Dank für ihr am 12. Mai 2003 eingegangenes Schreiben an Frau Bundesministerin.
Für unser Haus ist es ein sehr wichtiges Anliegen, die EU-rechtskonforme Gestaltung des BAT zu unterstützen und insbesondere dafür Sorge zu tragen, dass im Rahmen der Modernisierung der Tarifverträge des Öffentlichen Dienstes die mittelbare Diskriminierung von typischen Frauentätigkeiten und die diskriminierungsfreiere Arbeitsbewertung thematisiert wird. Wir haben deshalb verschiedene Projekte zu diesem Thema gefördert und diese Fragen mit in das Zentrum unserer Internationalen Konferenz „Equal Pay" im Juni letzten Jahres gestellt. Mit dem auf der Konferenz angekündigten und soeben erschienenen fortentwickelten EU-Leitfaden stellen wir jetzt ein Instrument bereit, das die Tarifparteien bei der Analyse ihrer Entgeltregelungen unterstützt. Ein Exemplar lege ich diesem Schreiben bei, ebenso wie die soeben fertiggestellte Dokumentation der Konferenz. Beide Broschüren sind zugleich über das Internet verfügbar unter www.bmfsfj.de in Kürze auch jeweils in englischer Sprache. Ich denke, dass wir damit eine ganz wichtige Arbeitshilfe zur Verfügung stellen, die nicht nur den Tarifparteien, sondern auch betroffenen Frauen und ihren Interessenvertretungen eine Grundlage zur Überprüfung möglicher Diskriminierungen  beim Arbeitsentgelt bietet.

In dieser Legislaturperiode wollen wir ferner den Bericht zur Berufs- und Einkommenssituation von Frauen fortschreiben und dabei der Problematik der Bewertung von Arbeit besondere Aufmerksamkeit widmen.

Die Bundesregierung wird im übrigen ihren bisherigen Kurs zur Durchsetzung der Chancengleichheit von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt mit Nachdruck weiter verfolgen und auch dadurch ihren Beitrag zur Durchsetzung der Entgeltgleichheit zwischen Frauen und Männern in Deutschland leisten.

Die Gestaltung des BAT ist, wie Sie wissen, in erster Linie Aufgabe der Tarifparteien. Diese haben zur Frage, ob die Tarifverträge des öffentlichen Dienstes ggf. mittelbare Diskrimimerungspotentiale enthalten könnten, bisher unterschiedliche Auffassungen. Während die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes aufgrund der vorliegenden Gutachten und Projekte hiervon ausgehen, teilen die Arbeitgeber diese Meinung nicht. Eine entsprechende Überprüfung des BAT ist im Rahmen der Gespräche zur Modernisierung des Tarifrechts vorgesehen.

 Das Bundesministerium des Innern hat diese Aktion zugleich als Pilotprojekt „Gender Mainstreaming in den Tarifverträgen des öffentlichen Dienste" in die von meinem Haus initiierte Interministerielle Arbeitsgruppe der Bundesregierung „Gender Mainstreaming" eingebracht.

Zum Sachstand kann ich Ihnen folgendes mitteilen:
In der Tarifeinigung zur Lohnrunde 2002/2003 vom 9, Januar 2003 haben die
Tarifvertragsparteien eine „Prozessvereinbarung für die Tarifverhandlungen zur
Neugestaltung des Tarifrechts des öffentlichen Dienstes" abgeschlossen. Diese soll das
Verfahren der Neugestaltungsverhandlungen regeln und enthält als wesentliches Ziel u. a. die Diskriminierungsfreiheit des neuen Tarifrechts. Weiterhin haben sich die Tarifvertragsparteien verpflichtet, die Neugestaltung bis zum 31. Januar 2005 abzuschließen. Es geht also vorwärts; auch wenn angesichts der Größe des Gesamtprojektes, der Komplexität der Problematik und der Schwierigkeilen der unterschiedlichen Sichtweise bei Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite leider in längeren Zeitabläufen gedacht werden muss, so gibt es jedoch jetzt einen klaren Zeitplan.                                                                

Ich möchte Ihnen hiermit versichern, dass wir dem Fortgang der Verhandlungen auch weiterhin große Aufmerksamkeit geben werden.

Mit freundlichen Grüßen

 im Auftrag
Heike Claessen
